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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1985

Norm

ABGB §880a B

Rechtssatz

Bei der Bankgarantie übernimmt die Bank die Haftung in der Regel bis zur Höhe des eingeräumten Kredites für den

Ausfall, der dem Kreditgeber hinsichtlich seiner Forderung gegen den Kreditnehmer erwächst.
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